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Im April 1949 ging der letzte der zwölf
Prozesse vor den Nuremberg Military
Tribunals (NMT) zu Ende. Bei diesen US-
amerikanischen Kriegsverbrecherprozessen
sind Angehörige der Funktionselite des
Dritten Reiches vor allem wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen angeklagt und verurteilt worden. Das
historische wie juristische Interesse an den
Nürnberger Prozessen als völkerrechtliche
Präzedenzfälle ist seit den 1990er-Jahren
angesichts der Weiterentwicklung des Völ-
kerstrafrechts und der Schaffung etlicher
Internationaler Strafgerichtshöfe konstant
hoch. Umso mehr verwundert es, dass die
zwölf NMT-Prozesse in ihrer Gesamtheit
in der Forschung bislang wenig beachtet
wurden, sondern als bloße „Nachfolgepro-
zesse“ des Prozesses vor dem Internationalen
Militärgerichtshof (IMT) gesehen wurden.1

Die Konferenz „Verhandelte Vergangenheit“
verfolgte dementsprechend das Ziel, den
spezifischen Charakter der NMT-Prozesse
herauszuarbeiten und den historischen Ort
dieser von 1946 bis 1949 stattgefundenen
Verfahren zu bestimmen. Wie der Titel bereits
verdeutlicht, standen im Mittelpunkt der
Tagung besonders die Fragen, wie im Verlauf
der Prozesse der NS-Staat in seiner Gesamt-
heit, die Komplizenschaft der Funktionselite
und ihr Anteil an den Verbrechen analysiert,
interpretiert, beurteilt und rezipiert wurde,
welche Narrative in Nürnberg entstanden
und welche sich perpetuierten.

1 Vgl. Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), Der Nationalso-
zialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen
Kriegsverbrecher und Soldaten 1943–1952, Frankfurt
am Main 1999.

In ihren einführenden Worten hoben Kim
C. Priemel und Alexa Stiller hervor, dass die
Militärgerichtsverfahren als binationale Orte
der Aushandlung der Hoheit über die Vergan-
genheitsinterpretation und zukünftige Gestal-
tung der Ordnung zu sehen seien.2 Dem-
gemäß untersuchten die internationalen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Tagung die
einzelnen Prozesse insbesondere auf die Ver-
hältnisse zwischen den Strategien und Argu-
mentationen der Anklage auf der einen Sei-
te und der Verteidigung auf der anderen, der
Konzeption der Prozesse im Vorfeld und ih-
res Ausgangs im Sinne des Urteils sowie in
Hinblick auf historische Narrative und juris-
tische Implikationen, die den einzelnen Pro-
zessen folgten.

Im ersten Panel zum Thema „Rechtsgrund-
lagen und Rechtsschöpfung/ Creating the Le-
gal Basis“ machte DANIEL MARC SEGES-
SER (Bern) den Auftakt mit einer Analyse des
Tatbestandes „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“. Dabei beleuchtete er sowohl die his-
torischen Wurzeln des Tatbestandes als auch
dezidiert die Rolle dieses Tatbestands in den
NMT-Prozessen. Er hob hervor, dass der Tat-
bestand des Verbrechens gegen die Mensch-
lichkeit, der noch vor dem IMT eine unter-
geordnete Rolle gespielt hatte, durch eine ju-
ristische Modifikation im Kontrollratsgesetz
Nr. 10 bei den Verfahren zwischen 1946 und
1949 quantitativ am häufigsten zu Verurtei-
lungen führte. LAWRENCE DOUGLAS (Am-
herst) ging der Frage nach, wie sich die Betei-
ligten der NMT den juristischen Herausforde-
rungen der Prozesse stellten, so dem Vorwurf
des Verstoßes gegen den nulla poene Grund-
satz, der Frage nach der rechtliche Zuständig-
keit der Gerichte sowie der komplexen Frage,
ob die nationalsozialistischen Gesetze ein Bei-
spiel für die Vollendung oder das Scheitern
des Rechtspositivismus darstellten, das heißt
ob sie als illegal laws anzusehen seien.

Das zweite Panel behandelte die US-
amerikanischen Staatsanwälte, Researcher
und Analysten. TIM B. MÜLLER (Berlin) gab
einen Einblick in die prozessrelevante For-
schung des amerikanischen Kriegsgeheim-
dienstes OSS, dessen Arbeit zu einem großen

2 Vgl. CfP „Verhandelte Vergangenheit“, in:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine
/id=9717> (23.06.2009).
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Teil von deutsch-jüdischen Emigranten ge-
leistet wurde, darunter Franz Neumann,
Herbert Marcuse und Otto Kirchheimer. Die
von ihnen gesammelten Informationen und
Analysen lieferten wichtige Erkenntnisse
über das Funktionieren des NS-Systems,
welche direkt in die Planung, Organisation
und inhaltliche Ausgestaltung der Prozesse
einflossen. JONATHAN BUSH (Washington)
beleuchtete die Heterogenität der Mitarbeiter
der Anklagebehörde. Unter den gut 200
Anwälten befanden sich Emigranten, junge
Hochschulabsolventen und New Dealers.
Eine gemeinsame politische Denkschule gab
es zwar nicht, sie waren jedoch alle vom
links-liberalen Zeitgeist der 1930er-Jahre
beeinflusst. Eine weitergehende Betrachtung
der beruflichen und persönlichen Hintergrün-
de sowie der nachfolgenden Karrierewege
der an den Prozessen beteiligten Juristen
erscheint insgesamt vielversprechende neue
Erkenntnisse liefern zu können.

Abgerundet wurde der erste Tag der
Tagung durch einen öffentlichen Vortrag
von DONALD BLOXHAM (Edinburgh). Er
sprach über die Bedeutung der Nürnberger
Prozesse als Orte der verhandelten Geschichte
und als Ereignisse, die selbst Geschichte wur-
den sowie über die Konsequenzen und Impli-
kationen in historischer und juristischer Per-
spektive, die die Nürnberger Prozesse zeitig-
ten.

Am zweiten Tag der Konferenz lag der
Betrachtungsschwerpunkt bei der Untersu-
chung der einzelnen Prozesse, ihrer Planung,
Dynamiken und ihres Ausgangs. AXEL DRE-
COLL (München) eröffnete das Panel zu
den Industriellenprozessen mit einem Bei-
trag über die Anklage- und Verteidigungsli-
nien im Flick-Prozess. Dieses Verfahren war
nicht nur ein sehr wichtiger Bestandteil des
US-amerikanischen Reeducation-Programms,
sondern stand auch in der Tradition der
Antitrust-Politik in den USA, die nach 1945
mittels einer Dekartellisierung auch in West-
deutschland implementiert werden sollte.
KIM C. PRIEMEL (Frankfurt) zeigte auf,
dass die amerikanische Anklage im Krupp-
Prozess einer bestimmten Geschichtsinterpre-
tation folgte. Sie wertete Krupps Unterneh-
men als Verkörperung einer historischen Kon-
tinuität deutscher Wirtschaft und Politik von

Bismarck zu Hitler. Die Verteidiger sowie
andere deutsche Unternehmer betrachteten
Krupp dagegen als ein wichtiges Symbol der
deutschen Industrie. STEPHAN H. LINDNER
(München) beschäftigte sich in seinem Beitrag
mit dem Prozess gegen die führenden Ma-
nager der I.G. Farbenindustrie AG. Das cha-
rakteristische an diesem Prozess war der lan-
ge Nachklang in publizistischer Form durch
die Beteiligten selbst: Vertreter der Anklage
werteten auch Jahrzehnte später das Urteil als
zu milde, während Verteidiger und ehema-
lige Angeklagte von „Siegerjustiz“ sprachen.
Einen vierten Beitrag zu diesem Panel steu-
erten FRANCOISE BERGER (Grenoble) und
HERVE JOLY (Lyon) bei. Ihr gemeinsamer
Vortrag zum Röchling-Prozess weitete die
Grenzen der NMT-Prozesse produktiv aus.
Dieser von der französischen Besatzungsver-
waltung initiierte Prozess war ebenfalls ein
internationales Tribunal, basierte gleicherma-
ßen auf dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 und
steht damit in einer Linie mit den Nürnber-
ger Prozessen. Allerdings stieß der Röchling-
Prozess sowohl in Frankreich und Deutsch-
land als auch im weiteren Ausland auf wenig
Resonanz – und dies, obwohl dem Unterneh-
mer Röchling für Frankreich die gleiche Be-
deutung zugesprochen wurde, wie Krupp für
Deutschland.

Im folgenden Panel wurde den Fragen
nachgegangen, ob die ersten beiden Fälle vor
den NMT Folgen des IMT waren oder als Prä-
zedenzfälle gesehen werden können. Daran
anknüpfend charakterisierte PAUL WEIND-
LING (Oxford) den Ärzte-Prozess (Fall 1) als
bedeutsamen „starter trial“. Der Prozess war
ein Präzedenzfall für die nachfolgenden Ver-
fahren und beeinflusste diese in ihrer pro-
zessrechtlichen Ausgestaltung, der Anklage-
strategie, Beweisführung und der Urteilsfin-
dung. LUTZ BUDRASS (Bochum) berichtete
über die Besonderheiten des Milch-Prozesses
(Fall 2). Dieser Prozess war wiederum ein-
deutig eine Folgewirkung des Hauptkriegs-
verbrecherprozesses, in dem Milch als Zeu-
ge ausgesagt und sich selbst in eine Linie mit
Speer und Sauckel gestellt hatte. Milch wurde
jedoch in den Anklagepunkten der Sklavenar-
beit und Beteiligung an medizinischen Expe-
rimenten nicht zur Rechenschaft gezogen. Die
Wahrnehmung der Luftwaffe in den folgen-
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den Jahrzehnten als den ausdrücklichen Teil
der Wehrmacht mit den „saubersten Händen“
kann als eine Konsequenz des Prozesses gese-
hen werden

Im letzten Panel des zweiten Konferenzta-
ges richtete sich der Blick auf die SS-Prozesse.
HILARY EARL (North Bay) machte den Auf-
takt mit der Darstellung des Einsatzgruppen-
Prozesses. Dieses Verfahren, das den Massen-
mord an der sowjetischen Bevölkerung, ins-
besondere der jüdischen, fokussierte, unter-
schied sich von anderen Verfahren durch sei-
ne Stringenz und Schnelligkeit. Eine große
Bedeutung erhielt der Prozess besonders für
die später einsetzende wissenschaftliche Er-
forschung des Holocaust, gleichwohl die In-
terpretation, die von der Anklage entwickelt
wurde, eine intentionalistische war, die den
Massenmord auf Hitlers Antisemitismus zu-
rückführte und aus diesem Grund kaum Er-
kenntnisse über die Motivation der direk-
ten Täter zum Vorschein brachte. JAN ERIK
SCHULTE (Bochum), der das Nürnberger Ge-
richtsverfahren gegen Oswald Pohl näher be-
leuchtete, ging auf die Disparität der institu-
tionell versus individuell ausgerichteten An-
klagestrategie ein, die bereits im Verlauf der
Vorbereitung des Prozesses entstand. Die An-
klagebehörde baute das Verfahren gegen das
Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der
SS schließlich auf einem „institutional ap-
proach“ auf und wertete – ganz im Sinne
Eugen Kogons, der als Zeuge der Ankla-
ge in diesem Prozess fungierte – die SS als
„Staat im Staat“. Damit trug der Pohl-Prozess
stark zur Etablierung eines wirkmächtigen
historischen Narrativs bei. ISABEL HEINE-
MANN (Münster) behandelte den so ge-
nannten RuSHA-Prozess. Die dort verhandel-
te Germanisierungspolitik der SS wurde von
den US-amerikanischen Staatsanwälten expli-
zit als eine genozidale Politik unter Rückgriff
auf Raphael Lemkins Genozid-Konzept beur-
teilt. Im Gegensatz dazu fiel das Urteil jedoch
recht milde aus. Darüber hinaus kam es zu ei-
nigen eklatanten Fehleinschätzungen über die
SS-Volkstumspolitik, die wiederum den Blick
der Forschung bis in die 1990er-Jahre verstel-
len sollten.

In der Vormittagssitzung des nächsten Kon-
ferenztages wurde die Analyse der einzelnen
Prozesse der Nuremberg Military Tribunals

fortgesetzt. Im ersten Panel referierte RALF
OBERNDÖRFER (Berlin) über die amerikani-
schen Richter im Juristen-Prozess. Die Rich-
ter der NMT hatten zunächst vor allem die
Aufgabe das für die Verfahren gültige Pro-
zessrecht, die Rules of Procedure, festzule-
gen. Der Fokus seines Beitrages richtete sich
vor allem auf die juristischen und prozessua-
len Probleme, denen die Richter gegenüber-
standen. Auch die Selbstwahrnehmung der
Richter als Amerikaner in Deutschland und
das Bild, das sie von der deutschen Richter-
schaft hatten, spielte eine zentrale Rolle so-
wohl im Vortrag als auch bei der anschlie-
ßenden Diskussion. DIRK PÖPPMANN (Bo-
chum) stellte im Anschluss die Dynamik des
Wilhelmstraßen-Prozesses dar. Dieser Prozess
nimmt sowohl auf Grund seiner prominenten
Besetzung als auch bezüglich seines Umfangs
eine ganz besondere Stellung in den NMT-
Verfahren ein. Ursprünglich als fünf einzel-
ne Verfahren konzipiert, wurden diese 1948
aus zeitlichen und finanziellen Gründen zu-
sammengelegt. Pöppmann verschob die Per-
spektive weg vom Hauptangeklagten (Ernst
von Weizsäcker) hin zum Hauptverurteilten
(Gottlob Berger). Dadurch konnte er aufzei-
gen, dass während des Verfahrens ein grund-
legender Widerspruch in der Anklagestrate-
gie entstand: Einerseits sollte der Beitrag der
Ministerialbürokratie an den Verbrechen des
NS sanktioniert werden, andererseits fokus-
sierte man die Durchdringung des Staats-
apparates durch die SS. Letztendlich wur-
de so aus einem Ministerialprozess ein SS-
Prozess. Auch RALF AHRENS‘ (Potsdam)
Beitrag widmete sich dem Wilhelmstraßen-
Prozess. Er brachte die sechs Wirtschafts-
manager, die in diesem Verfahren vor Ge-
richt standen, in den Blickwinkel der Un-
tersuchung. Sowohl die Staatsanwälte, die
die Argumentation und die Beweismittelfüh-
rung gegenüber diesen Angeklagten vornah-
men, als auch die Verteidiger waren zuvor an
den anderen Industriellenprozessen beteiligt
gewesen. Dieser letzte (Teil-)Wirtschaftspro-
zess der NMT sollte sich zum Kristallisations-
punkt der Totalitarismusthese steigern; denn
die Verteidigung argumentierte, dass die an-
geklagten Manager im totalitären NS-Regime
nicht anders hätten handeln können und sich
den Vorgaben der Rüstungssteigerung und
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Zwangsarbeiterrekrutierung hätten anpassen
müssen.

Das folgende Panel thematisierte die bei-
den Prozesse gegen die Wehrmacht. FLO-
RIAN DIERL (Berlin) und ALEXA STIL-
LER (Bern) stellten in ihrem Beitrag zum
„Südost-Generäle“-Prozess die Problemati-
ken der Analyse der Verbrechen in Südost-
europa, wie sie die Anklagebehörde vorge-
nommen hatte, heraus: So wurde bspw. we-
der die Zusammenarbeit der Wehrmacht mit
der SS gesehen, noch der Massenmord an
der jüdischen Bevölkerung explizit themati-
siert Darüber hinaus zeigten Dierl und Stiller
insbesondere die Nachwirkungen des Prozes-
ses auf, denn Telford Taylors Mitarbeiter ge-
rieten wegen ihrer formalistischen und einsei-
tigen Vorgehensweise kurz nach Beendigung
des Verfahrens in scharfe Kritik. Aber auch
die Richter und die Frage der Weiterentwick-
lung des Völkerstrafrechts durch den Prozess
wurden von Dierl und Stiller kritisch beleuch-
tet. VALERIE HEBERT (Toronto) zeigte in ih-
rem Vortrag ebenfalls die zunehmende Kri-
tik an den Kriegsverbrecherprozessen in der
westdeutschen Gesellschaft auf. Das didakti-
sche Potential der Prozesse wurde von den
Amerikanern nicht vollends erkannt. Hebert
plädierte dafür, die Nürnberger Prozesse auch
als ein soziales Experiment zu verstehen und
in diesem Sinne zu analysieren.

Das erste Panel am Nachmittag wendete
sich den deutschen Verteidigern und ihrer
gesellschaftlichen Einbindung in Nachkriegs-
deutschland zu. HEIKE KRÖSCHE (Linz)
stellte systematisch die Verteidigungsstrategi-
en und -motive am Beispiel des Anwalts Hans
Laternser im OKW-Prozess dar. Hierbei erga-
ben sich auch Fragen nach der personellen
Verstrickung der Rechtsanwälte insgesamt
mit dem Nationalsozialismus. JONATHAN
WIESEN (Carbondale) beschäftigte sich in sei-
nem Beitrag mit den organisatorischen Struk-
turen der deutschen Industriellen. Hinter der
Kulisse wurde von dem „Industriebüro“ ei-
ne Verteidigungsstrategie für die Unterneh-
mer und Manager ausformuliert. Das „Indus-
triebüro“ erarbeitete eine Publicitystrategie,
wie die deutschen Unternehmen mit der NS-
Vergangenheit umgehen sollten, damit der
Neuaufbau der Wirtschaft in Deutschland frei
vonstatten gehen könnte und die Unterneh-

mer des Vorwurfs der Komplizenschaft ent-
hoben seien. Das Ergebnis war eine bestimm-
te Interpretation des Nationalsozialismus, ein
Geschichtsbild, das in den frühen Jahren der
BRD gesellschaftlich relevant werden sollte:
Hitler galt als Demagoge, der die Massen ver-
führt habe, welche ihn – und damit nicht die
Unternehmer oder die Funktionselite – an die
Macht gebracht hätten.

Das letzte Panel der Tagung zum The-
ma „Rezeption und Öffentlichkeit“ runde-
te schließlich das Programm ab. LAURA
JOCKUSCH (Beerscheba/Leipzig) präsentier-
te ein gerade begonnenes Forschungsprojekt
über die Wahrnehmung der Nürnberger Pro-
zesse aus der Sicht Holocaustüberlebender in
der US-Zone anhand von jüdischer - haupt-
sächlich jiddischer - Presse zwischen 1945
und 1950. Besonders der Einsatzgruppen-
Prozess wurde aufmerksam verfolgt. Die jü-
dischen DPs waren jedoch schon recht bald
über die Prozessführung enttäuscht, vor al-
lem weil kein einziger Überlebender als Zeu-
ge gehört wurde. MARKUS URBAN (Nürn-
berg) gab schließlich einen Einblick in die zeit-
genössische Wahrnehmung der Prozesse in
der deutschen Öffentlichkeit zwischen 1946
und 1949 sowie über die Bemühungen der
amerikanischen Seite, die Nürnberger Pro-
zesse doch noch als didaktisches Instrument
der Reeducation zu nutzen. Letzteres schlug
fehl, trotz Bemühungen bspw. Jurastudentin-
nen und –studenten nach Nürnberg einzula-
den. Zudem wurden in der letzten Phase der
NMT-Prozesse die Kriegsverbrecherprozesse
in den deutschen Medien untrennbar mit der
Kollektivschuldthese verknüpft und aus die-
sem Grund von der breiten Masse abgelehnt.
Urbans Untersuchung über die veröffentlich-
te und öffentliche Meinung in Deutschland
war damit ein gelungener thematischer Ab-
schluss der Tagung.

Die anregenden Beiträge und fruchtba-
ren Diskussionen der Tagung haben ein-
drucksvoll gezeigt, dass die Prozesse vor den
Nuremberg Military Tribunals ein eigenes his-
torisches und juristisches Untersuchungsfeld
darstellen und ihren eigenen Ort in der deut-
schen und US-amerikanischen (Beziehungs-)
Geschichte haben. Kontinuitäten und Folge-
wirkungen des IMT zu den NMT-Prozessen
wurden genauso aufgezeigt, wie Differenzen

© H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved.



Verhandelte Vergangenheit. Deutsche und amerikanische Perspektiven in den Nuremberg
Military Tribunals 1946-1949

und Modifikationen, die gleichwohl überwo-
gen. Die Tagung richtete explizit ihr Augen-
merk auf die Dynamiken in den Gerichtssä-
len sowie auf die Entstehung und Etablie-
rung historischer Narrative in Nürnberg in-
klusive ihrer Wirkmächtigkeit in den Folge-
jahrzehnten. Eine intensive Untersuchung der
Protagonisten, der Ankläger und Researcher,
der Richter wie der deutschen Verteidiger er-
scheint noch ein weites und lohnenswertes
Forschungsfeld zu sein, vor allem in Hinblick
auf die weiteren Karrierewege dieser Juristen
in den USA bzw. der Bundesrepublik. Der ge-
plante Tagungsband darf mit Spannung er-
wartet werden.
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Wilhelmstraßen-Prozess
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ple’s Army“ Wehrmacht?
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macht in Südosteuropa
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